
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/6/16 4Ob65/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1992

Norm

UrhG §38 Abs1

UrhG §74 Abs1

UrhG §76 Abs1

Rechtssatz

Zweck der angeführten Bestimmungen ist der Schutz bestimmter gewerblicher Erzeugnisse im Hinblick darauf, daß der

Gewerbeinhaber (Unternehmer) bei solchen Erzeugnissen (letztlich) alle Herstellungskosten (Materialkosten,

Lohnkosten, Generalunkosten) sowie das Risiko des Mißlingens des geschützten Erzeugnisses trägt.

Entscheidungstexte

4 Ob 65/92

Entscheidungstext OGH 16.06.1992 4 Ob 65/92

Veröff: SZ 65/89 = MR 1992,244 (Walter) = ÖBl 1992,281
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